
Indischer Ozean (01.05.-31.10.2011) 

                                                                 
                                                                         
                                       -Verband) gemäß § 38 GWB erstellt 
worden und werden von Ihnen bei der Buchung anerkannt. Abweichungen in der 
jeweiligen Reiseausschreibung haben Vorrang. Bitte lesen Sie diese und den 
folgenden Text sorgfältig durch. 
 
1. Anmeldung und Bestätigung 
                                       -         -          -              
jeder ADAC-Geschäftsstelle und in jeder DERTOUR Agentur buchen. Mit Ihrer 
Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages 
verbindlich an. Grundlage dieses Angebotes sind die Reiseausschreibung und 
unsere etwaigen ergänzenden Informationen f                                     
                                                                                     
                                                                               
                                                                                 
                                                                                
                                                       -                         
                                                                           
                                                                                    
                                                                          
telefonisch, per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) 
vorgenommen w                                                                
                                                                                     
Ihre eigenen Verpflichtungen einstehen, wenn Sie eine entsprechende gesonderte 
Verpflichtung durch ausd                                                     
                                                                          
                                                                                 
wir Ihnen eine schriftliche Reisebestätigung                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                            
                                                                             
                                                                              
oder Restzahlung erklären. 
 
2. Bezahlung 
                                                                               
                                                                       
Aushändigung des Sicherungsscheines im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB erfolgen. 
Dauert eine Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie keine Ü                
                                                                                   
Aushändigung eines Sicherungsscheins verlangt werden. Im Regelfall zahlen Sie bei 
Vertragsabschluss bitte 25% des Reisepreises an. Diese Anzahlung wird auf den 
Reisepreis angerechnet. Den Restreisepreis zahlen Sie bitte etwa 28 Tage vor 
Reisebeginn. Bei Bezahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kontos 
automatisch zu den jeweiligen Terminen. Die Reiseunterlagen erhalten Sie nach 
Bezahlung immer in                                       -      
                                                                      



                                                                               
                                                                            
                                                                                   
                                                                       
                                                                                 
 
3. Leistungs- und Preisänderungen 
3.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Reisevertrages (z.B. Flugzeitenänderungen, Änderungen des 
Programmablaufs, Hotelwechsel), die nach Vertragsschluss notwendig werden     
                                                                               
                                                                     
                                                                      
                                                                                 
                                                                   -
                                                                                  
einer wesentlichen Reiseleistung sind Sie berechtigt,                           
                                                                              
                                                                                   
                                                                            
                                                                                
                              
3.2 Wir behalten uns vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten 
Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten oder                 
                               -                                                
                                                                                   
die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, 
insbesondere die Treibstoffkosten, so können wir den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
a. Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung können wir vom Reisenden den 
Erhöhungsbetrag verlangen. 
b. In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro 
Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der 
Sitzplätze des vereinbarten 
                                                                            
Einzelplatz können wir vom Reisenden verlangen. 
                                                                         - 
                                                                              
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufsetzen. Bei einer Änderung der 
Wechselkurse nach Abschlu                                                 
                                                                                
Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die z                               
                                                                                 
                                                                            
                                                                              
                                                                         
                                                                                
einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, eine 
solc                                                                         
                                                                                  



                                            
 
                                                   r 
              
                                                                                   
                                                                              
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                   
verlieren wir den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen können wir eine 
an                                                              
                                                                             
                                                                          
gewöhnlich ersparten Aufwendungen und möglichen anderweitigen Verwendung 
pauschaliert. Die Höhe des Ersatzanspruches entnehmen Sie bitte Ziffer 18 dieser 
Reisebedingungen. Es bleibt Ihnen der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als die von uns ge                    
                                                                         
Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit wir nachweisen 
können, dass uns wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare 
Pausch                                                                          
                                                                          
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und 
zu belegen. 
4.2 Umbuchung 
Sollen auf Ihren Wunsch nach der Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der 
Beförderungsart vorgenommen werden, so entstehen uns in der Regel die gleichen 
Kosten wie bei e                                                                
                                                                                 
                                                                                 
                         hr von EUR 25. 
4.3 Ersatzteilnehmer 
                                                                                    
                                              
 
5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen die Ihnen                                
                                                                             
Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises. Wir 
werden uns jedoch bei den Leistungsträgern um Erstattung der er        
                                                                           
unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder 
behördliche Bestimmungen entgegenstehen. Die Erstattung der von uns lediglich 
vermittelten Origi   -                                                                
                                                               
 
                                                                           
durch den Reiseveranstalter 
Wir können bis 28                                                                 
                                                                             



                                                                                   
entsprechende Reise auf eine                                                  
                                                                                 
                                                                                   
jedem Fall sind wir verpflichtet, Sie unve                                             
                                                                            
                                                                               
                                                                                       
sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, werden wir Sie 
davon unterrichten. 
 
                                             
                                                                         
                                                                         
                                                                               
er sich in einem solchen Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung 
des Vertrages ge                                                                     
                                                                            
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die wir aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangen, einschließlich der uns von 
den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 
 
8. Aufhebung des Vertrages wegen höherer Gewalt 
                                                                      
                                                                             
(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der 
Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag allein                     
                     
                                                                                    
                                                                       
                                                         tragen. Im Übrigen fallen 
die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
9. Haftung des Reiseveranstalters (Beschränkung der Haftung) 
                                                                               
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
                                                                                   
                               
                                                                              
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich sind. 
9.2. Deliktische Haftungsbeschränkung 
                                                                              
Fahrlässigkeit beruhen, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Die 
Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunde                                   
                                                                 
                                                                 
                                           
                                                 -                    
                                                                                 
                                                                     



Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), 
wen                                                                         
                                                                    
Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie erkennbar nicht 
Bestandteil unserer Reiseleistungen sind. 
Wir haften jedoch 
                                                                               
Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten, 
                         einen Ihnen entstandenen Schaden die Verletzung von 
Hinweis- oder Organisationspflichten durch uns ursächlich geworden ist. 
 
10. Gewährleistung 
10.1 Abhilfe und Mitwirkungspflichten 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so können Sie Abhilfe verlangen. Dazu 
bedarf es – unbeschadet unserer vorrangigen Leistungspflicht – Ihrer Mitwirkung. 
Deshalb sind Sie verpflichtet, alles Ihnen Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung 
der Störung beizutragen und eventuell entstehenden Schaden möglichst gering zu 
halt                                                                    
                                                                           
                                                                               
Sie sich dazu bitte zunächst an                                                     
                                                                                      
                                                                                   
anzuerkennen. Sofern die Reiseunterlagen keinen Hinweis auf einen örtlichen 
Vertreter enthalten, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung! Geben Sie 
bitte in jedem Fall die im Gutschein/Mietvertrag genannte Reisenummer, das 
Reiseziel und die Reisedaten an. 
10.2 Fristsetzung vor                         
                                                                        
                                                                           
                                                                               
Ab                                                                                    
                                                                              
                                                                          
10.3 Gepäckverlust und Gepäckverspätung 
                                                                            
                                                                                
Fluggesellschaft anzuzeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattun    
                                                                               
ist bei Gepäckverlust binnen 7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach 
Aushändigung vorzunehmen. Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die 
Fehlleitung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des 
Veranstalters anzuzeigen. 
10.4 Reiseunterlagen 
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Ihnen die erforderlichen Reiseunterlagen 
nicht innerhalb der mitgeteilten Frist zugegangen sein sollten. 
 
                              
                                                                                
                                                                              



unter der nachfolgend angegebenen Anschrift geltend machen.                       
                                                                          
                                                                                   
Gepäckschäden oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang 
mit                                                                              
§ 651 d, § 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht werden. Ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach 
Aushändigung geltend zu machen. 
 
12. Verjährung 
                                                                              
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Reisever                                                   
                                                                                  
                                                                                      
oder grob fahrlässigen Pflichtverl                                         
                                                                                     
                                                                             
Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem die Reise                                
                                                                             
                                                                                
die Fortsetzung der Verhandlungen verweigern. Die Verjährung tritt              
Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 
 
                                                              
L                    ; (     „B     L   “) 
               -                                                                   
                                                                                   
                                                                               
gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen zu informieren. Steht 
bei der Buchung die a                                                         
                                                                                    
                                                                              
welche Fluggesellschaft den Flug du                                          
                                                                                 
                                                                                 
                                                bar: http://ec.europa.eu/transport/air-
ban/list_de.htm 
 
14. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsvorschriften 
                                                                                   
                                                           -      -     
                                                                                
                                                                                     
Konsulat Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderheiten in 
Ihrer Person und eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, 
Staatenlosigkeit) vorliegen. 
                                                                                
erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devis                    
                                                                               



                                                                              
Lasten. Dies gilt nicht, soweit wir Sie schuldhaft nicht, unzureichend oder falsch 
informiert haben. 
                                                                                     
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, auch wenn Sie uns mit der Besorgung 
beauftragt haben, es sei denn, wir haben eigene Pflichten schuldhaft verletzt. 
 
                (               -Versicherung u.a.) 
                                                                           
               -Versicherung (RRV) bzw. Reiseabbruch-Versicherung enthalten. 
Wenn Sie vor Reiseantritt von Ihrer                                                 
                                         - und sonstige Mehrkosten entstehen. 
Deshalb empfiehlt sich der Abschluss des speziellen DERTOUR-Reiseschutzes der 
EUROPÄISCHE Reiseversicherung AG. Er beinhaltet neben der RRV einen 
umfassenden Reiseschutz mit Notruf-Service rund um die Uhr. 
 
16. Rechtswahl 
                                                                                
                                                                             
Kla                                                                         
                                                                              
                                                                                
Anwendung. Im Übrigen gelten die nachstehenden Bestimmungen der Ziffer 17.3 a.) 
und b.) 
 
17. Gerichtsstand 
17.1 Der Kunde kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz (Frankfurt am Main) 
verklagen.  
                                                                             
                                                                   
Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im 
Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand Frankfurt an Main vereinbart.  
17.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a. wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen 
internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag anzuwenden sind, etwas 
anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 
b. wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare 
Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehör                  
                                                                           
deutschen Vorschriften. 
 
                        
(vgl. Ziffer 4.1) 
                                                                                 
Angaben zur                                                                   
beim jeweiligen Angebot entnehmen. Beachten Sie bitte unbedingt etwaige 
abweichende Angaben in den Buchungsbedingungen der einzelnen Angebote! Bitte 
beachten Sie außerdem: Haben Sie mehrer                               
                                                                             



einzeln zu ermitteln und anschließend zu addieren. 
                                
                            - und Sondertarifen (S-, K-, N-, E- und Z-Klasse)  
nach Festbuchung 100 % des Reisepreises. 
                                           -, P- und C-Klasse)  
bis 29 Tage vor Reiseantritt EUR 150, 
28. Tag bis 24 Stunden vor Reiseantritt 45%, 
ab 24 Stunden vor Reiseantritt 100% des Reisepreises. 
                       
bis 21 Tage vor Reiseantritt 30%; 
20 bis 14 Tage vor Reiseantritt 40%; 
13 bis 7 Tage vor Reiseantritt 50%; 
6 bis 1 Tag vor Reiseantritt 60%; 
ab Abreisetag 100% des Reisepreises. 
                      
bis 23 Tage vor Reiseantritt EUR 75 pro Person; 
ab 22 Tage vor Reiseantritt 100% des Reisepreises. 
18.2 Flugpauschalreisen 
                                                                                
Landprogramm buchbar sind, Busreisen, Mietwagenreisen, Hotels und Resorts so 
w                                                  
bis 30 Tage vor Reiseantritt 25%; 
vom 29. bis 22.Tag vor Reiseantritt 30%; 
vom 21. bis 15.Tag vor Reiseantritt 40%; 
vom 14. bis 7.Tag vor Reiseantritt 60%; 
vom 6. bis 3. Tag vor Reiseantritt 75%; 
ab dem 2.Tag vor Reiseantritt 80% des Reisepreises. 
                               -Klasse 
nach Flugscheinausstellung 100% 
18.3 Kreuzfahrten, Feiertagsarrangements und Sonderreisen 
bis 60 Tage vor Reiseantritt 10%; 
vom 59. bis 30.Tag vor Reiseantritt 50%; 
ab 29.Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtantritt der Reise 80% des Reisepreises. 
                                                                                  
18.4 Mietwagen 
bis 1 Tag vor Reiseantritt (Mietbeginn) EUR 26 pro Mietwagen-Gutschein. 
18.5 Hochzeitspakete 
bis 8 Tage vor Reiseantritt 60%; 
ab dem 7. Tag vor Reiseantritt 80% des Reisepreises. 
 
Veranstalter 
DERTOUR GmbH & Co. KG 
Emil-von-Behring-Straße 6 
60424 Frankfurt am Main 
 
Sitz und Amtsgericht 
Frankfurt am Main, HRA 28563 
 
geschäftsf. Gesellschafterin: 
                               
Sitz und Amtsgericht 



Frankfurt am Main, HRB 44820 
 
                 
Michael Frese (Sprecher) 
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